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Verfahren zur handschriftlichen Eintragung in Lizenzen gemäß ARA.FCL.200 
Buchstabe c) der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 

  
Bezug  1. Verordnung (EU) Nr. 1178/2011, ARA.FCL.200 

2. Allgemeinverfügung des Luftfahrt-Bundesamtes vom 06.05.2025 

1. Diese Information beschreibt angepasste Verfahren zu handschriftlichen Eintragungen in 
Lizenzen des Luftfahrtamtes der Bundeswehr.  
 
Sie gilt für alle Prüfer, deren Prüferberechtigung beim LufABw geführt wird.  
 
Für alle anderen Prüfer, deren Prüferberechtigung nicht beim LufABw geführt wird, gelten 
weiterhin die Festlegungen der führenden Behörde und dem Examiner Differences Document 
(EDD) in der jeweils gültigen Fassung. 
 

2. Das LufABw beginnt ab 01.08.2025 mit der Ausstellung von Lizenzen in einem angepassten Format 
der Berechtigungen. Hierbei wird bei der Instrumentenflugberechtigung zwischen Multi Engine  IR 
(ME IR) und Single Engine IR (SE  IR) unterschieden: 
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3. Bei Verlängerungen einer solchen im neuen Format ausgestellten Lizenz ist die 
Instrumentenflugberechtigung in einer eigenen Zeile (sowohl auf dem Deckblatt, als auch im 
Handeintrag) zu verlängern, Gültigkeitszeiträume bleiben wie bisher geregelt. 
 
Beispiel Handeintrag:  

 
 

 
4. SE IR kann (wie bisher) bei Vorlage der entsprechenden Nachweise auch im neuen Format 

mitverlängert werden, ebenso SEP (land).  
 
Beispiel: 
 

 

 
5. Lizenzen, welche im alten Format vorliegen, werden nach dem bisherigen Verfahren des 

Handeintrages verlängert. Es findet keine Änderung der Lizenz durch den Prüfer statt. 
Beispiel: 

 
 
 
 
 
 

 

 
Diese unterschiedliche Handhabung wird für den Übergangszeitraum hingenommen, bis die 
Lizenzen nach neuer Art von LufABw 4 III a ausgestellt wurden. 
 

6. Ab sofort sind die neuen Formulare „TR MPA, SP complex HPA MP/SP-OPS; 
ATPL, MPL“ für diese Überprüfungsflüge zu verwenden (LufABw oder LBA). Hier 
ist das Deckblatt entsprechend des Lizenzeintrages auszufüllen. 
 

7. Lizenzen, die von LBA ausgestellt wurden, werden wie oben beschrieben 
verlängert. Hier findet durch Prüfer des LufABw keine Änderung der Lizenz statt! 

 
 
 
 
 
 
Hauck, 
Oberstleutnant 
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